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Eingang der 

Bieterfrage 

[Datum]

1 In Ihren Vergabeunterlagen wird keine Wechselkursklausel berücksichtigt, daher ist es uns 

als Bieter leider nicht möglich, kalkulatorische Risiken aufgrund von 

Wechselkursschwankungen abzusichern. Wir schlagen vor, den jeweils gültigen 

Referenzwechselkurs gemäß den Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank (IZB) als 

Grundlage heranzuziehen. Diese Regelung dient der wirtschaftlichen Kalkulation und 

berücksichtigt die Interessen von Auftraggeber und Auftragnehmer gleichermaßen: „Zur 

Absicherung gegen Währungsschwankungen wird eine Wechselkursklausel vereinbart. 

Maßgeblich ist der offizielle monatliche Referenzkurs Euro/US-Dollar der Europäischen 

Zentralbank, veröffentlicht durch die Deutsche Bundesbank (Quelle: www.bundesbank.de). 

Als erster Referenzkurs gilt der Kurs am Tag des Zuschlags. Während der 

Vertragslaufzeiterfolgt alle 12 Monate eine Anpassung der vereinbarten Preise entsprechend 

der Veränderung des Referenzkurses (sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen). 

Grundlage für die Berechnung sind die veröffentlichten Kurse am Anpassungsstichtag.“

Vom Auftragnehmer ist sein Angebot gemäß den Vergabeunterlagen auf Basis vom 

Leistungsverzeichnis als Festpreisangebot über die Vertragslaufzeit zu kalkulieren. Eine 

etwaige Preisanpassung während der Vertragslaufzeit auf Grund von kalkulatorischen Risiken 

durch Wechselkursschwankungen ist ausgeschlossen.
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